
4. Soziale Marktwirtschaft A4-9

Im Sozialstaat wird die Sicherheit der Menschen gewährleistet durch: Ver-
sicherungen (Risikoausgleich), Versorgungsleistungen (z. B. für Kriegs- und
Verbrechensopfer) und Fürsorgeleistungen (z. B. Sozialhilfe).

Sozialstaat

SII

Nationale Sozialpolitik:
Gesetzgebung und Vollzug: Arbeitsrecht, Sozialrecht und Gesundheitswesen
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Sozialstaat

Solidaritätsprinzip:
gegenseitige Selbsthilfe zur Abwehr von Risiken

Subsidiaritätsprinzip:
Selbsthilfe vor Fremdhilfe, wenn möglich




